
 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2008 – 2013  
 Datum: 18.07.11 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

16.08.2011 Ö 

Stadtvertretung 19.09.2011 Ö 
 
 
Verfasser: Eckhard Rickert  Amt/Aktenzeichen: 51.14.01/ 
51.01.01 
 
 

Öffentlich- rechtlicher Vertrag mit dem Diakonische n Werk 
 
Zielsetzung:  
 
 
 
 Beschlussvorschlag:  Der ASJS empfiehlt der Stadtvertretung, den Abschluss 
eines öffentlich - rechtlichen Vertrages mit dem Diakonischen Werk gemäß Entwurf 
zu beschließen. 
  
  
 
 
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Eckhard Rickert am 14.07.2011 
Ralf Weindock am 14.07.2011 
Bürgermeister Rainer Voß am 18.07.2011 
 

 
Sachverhalt:   
 
Unter der Voraussetzung einer Zustimmung und der damit verbundenen Umsetzung 
der neuen Konzeption auf der Grundlage des Antrages der CDU-Fraktion (Siehe 
TOP 8.1) bedarf es zwingend eines von der Stadtvertretung zu beschließenden 
öffentlich-rechtlichen Vertrages. 
 
Im Hinblick auf den Zeitdruck der Umsetzung ist der Inhalt  des Fraktionsantrages 
Gegenstand von Gesprächen mit der Diakonie geworden. Gespräche haben auch 
mit allen Betroffenen stattgefunden.  
 
Ein mit dem Diakonischen Werk abgestimmter Entwurf ist dieser Vorlage beigefügt.  
 
Zum Inhalt trägt die Verwaltung noch mündlich vor. 
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Finanzielle Auswirkungen:  
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: 
 
Siehe Vertragstext.  
 
 
Anlagenverzeichnis:  
 
Vertragsentwurf 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
 
Die Behindertenbeauftragte wurde beteiligt; sie weist auf die Teilhabemöglichkeit von 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderung hin. Die Frage der Gleichstellung ist 
jedoch im Vertragstext (Präambel) berücksichtigt. Neubaumaßnahmen ohne 
Barrieren scheiden aber aus Sicht der Verwaltung z.Z: aus; im Übrigen siehe dazu 
TOP 8.1 
 
 


